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- - ¬
EntfallendeSprechstunde .Donnerstag ,den 11 . ds .entfällt wegendienst -¬
licher Verhinderung die Sprechstunde beim städtischen Personalreferenten
StadtratSpeiser .

DieGehsteigreinigung.DerMagistratmachtdaraufaufmerksam ,dassun-¬
abhängigvonderHausbesorgerordnungdievomWienerMagistratalsörtli -¬
cheSicherheitspolizeibehördeerlasseneMagistratskundmachungvom. Okto-¬
ber 1920aufrecht besteht ,wonachdemHauseigentümenoderHausverwaltern
undderen Stellvertretern also denHausbesorgern ,die Pflicht ,dienot - ¬
wendigenReinigungs;undBestreuungsarbeitenderGehsteigebeisonsti-¬
gerStrafe auferlegtwurde.
Rodeln -und Skilaufen kmStadtgebiet .Der Magistrat bringt die Kund- ¬
machungvom28 .November1918in ErinnerungwonachRodelnundSki - ¬
laufen ( wozuauchdas Gehenauf Skierngehört )imgeschlossenverbauten
Stadtgebiet verbotenist .ImnichtgeschlossenverbautenGebietist es

nurdott erlaubt ,wodiekörperlicheSicherheitnichtgefährdetundfrem-¬
desEigentumnichtbeschädigtwerdenkann.

- - - -
DiePrämieder „WAG"- Obligationen .Weider Ziehungder Prämieder5Zigen
Teilschuldverschreibungender „ WAG"(Wasserkraftwerkeaktiengesellschaft ) ,

die am2ads ,stattfand ,fiel der Trefferauf die Nummer2,059 . 774.Der
Treffer ist bis jetzt nicht behobenworden .Er wirdan der Kasseder

„WAG"I .Löwelstrasse18 ,oderbeider . .Escomptegesellschaft. ,Am
Haf2 ,sofortausbezahlt.

- .- .

Hauptversammlungdes Vereines der pensionierten Gemeindebeamten .DerVer- ¬
ein der pensioniertenBeamtender GemeindeWienhält Sonntag ,den14. ds .
um9UhrseineSatzungsgemässeHauptversammlungab .HiezusindauchNicht
mitgliedereingeladen.

DieNeuregelungder RealsteuernfürWien.
DurchdasWiederaufbaugesetzsinddenLändernundGemeindendie

Realsteuern mit . Jänner . J .gänzlich überlassen

worden.DamithatsichfürWiendieMöglichkeitergeben,dieseungemein
vielgestaltigeMaterievöllugneuzuregeln .Diesgeschiehtdurchzweiin
Gesetze ,die heute nachmittag/einervomBürgermeistereinberufenenKonfe
renzdenObmänerndeParteienklubsdesWienerGemeinderatsvorgelegt
worden sind und die vorausstihtlich schon in der nächsten Wocheden
WienerLandtag beschäftigen werden .Der als Rfferent in Aussichtgenomme
ne Präsident des WienerLandtages ,Dr .Robert Danneberggab zu denbeiden
Entwürfen eine eingehende Erläuterung die im Wesentlichen Folgendesdar - ¬

legte :
DiekünftigeOrdungder Realsteuernin Wienwirdeineausserordent

lich einfacheleicht verständlicheundfür jedermannnachprüfbaresein .
AnStelledesüberauskompliziertenAufbaus ,dengeradedieRealsteuern
bäsher aufwiesenundder dieses Gebietzu einer förmlichenGehemmwissen
schaft machte ,tritt eine vollkommenklare Regelung .Es wird inHinkunft

in WiennurmehreinerseitsdieGrundsteueranderseitsdieWohnbausteue;
geben .Die Hauszinssteuer des Bundes ,die Landes -undGemeindezuschläge
zu derselben ,die fünfprozentige Steuer vomZinsertrag steuerfreier Ge- ¬

bäude ,die Landes -und Gemeindezuschläge zu dieser Steuer ,die Gemeinde - ¬

umlagenauf den Mietzins ( Zins -und Schulheller )- all dasverschwindet
ebensowiedie mit Gesetzvom10. Februar1922eingeführteallgemeine
Mietzinsabgabe(bisherigeWohnbausteuer):AuchdieBodenwertabgabeund

diedie Untermietabgabewerdenbis auf weiteresnichtmehreingchoben .An/
Stelleall diesergenanntenSteuerntritt einzigundalleindieWohnbau

steuer .
DieWohnbausteuer.

DieWohnbausteuerwirdmitihremgesamtenErtrageWohnbau-¬
zweckengewidmetIrgendeinAbzugfür deneigentlichenGemeindeaufwand
erfpigt nicut Sie ist also eine reine Zwecksteuer .Wiendürfte wohldie
einzige Gebietskörperschaftin Oesterreich sein ,die eine solcheunein¬
geschränkteWidmungaller ausdemHausbesitzfliessendenAbgabenfür
die Schaffung von neuen Wohngelegenheitenvornimmt .Damitist dieöffent - ¬
liche Bauführungin erheblichemUmfangedauerndgesichert ,wasebenso-¬
sehr vomStandpunktedes Wohnungswesens,wie der Baugewerbevonhöchster
Wichtigkeit ist und wirklich produktive Arbeitslosenfürsorge darstellt .

Vonentscheidender Bedautungist naturgemäss die inVorschlas

gebrachteSkala . DieGemeindelöst sich vonallen bisherigenBemessungs-¬
grundlagenvollkommenlosundgreiftaufdenFriedenszinszurück,wie
dies auchbezüglichder ErhaltungskostenimMietengesetzgeschehenist .
Die Einhebungwird hicht mehrzu den Zinsterminen ,sondern in allen Fäl - ¬
lan monatlicherfolgen .DieSteuer gilt einheitlich für Wohnungenund
Geschäftslokaleunderhöhtsich staffelweiseje nachder Höhedesam
1 August1914vereinbarten ,auf das Jahr umgerechnetenMietzinses.

DieHöhederWohnbausteuer .
DieSteuerbeträgtvondenersten600KronendasVierzigfache,

vondenzweiten600KronendasFünfzigfache,
von den dritten 600EronendasSechzigfache ,
vondenvierten600KronendasAchtzigfache ,
vonden fünften 600KronendasHundertfache,
von den nächsten 2000 Trenen dasHundert - ¬

für fachefzi

vondennächsten5000KronendasZweihundert-¬
fache ,

vondennächsten10. 000KronendasZweihun-¬
derfünfzigfache

undvonallendarüberhinausgehendenBeträgen
das Dreihundertfacheder Bemesseungsgrundlage

Es werdenalso an WohnbausteuerimJahre 1923an LandundGe- ¬
meindeWienzuentrichtensein :



Jährl .Friedensmiete
( 1 .August1914 )

Wohnbausteuer
jährlich

Wohnbausteuer
monatlich

240Kronen
250
260
270
280
290

300
320
340
360
380
400
420
440

460
480
500

520
540
560

580
600
700
800
900

1000
1100

1200
1300
1400
1500

1600
1700
1800
1900
2000

2100
2200
2300

2400
2500
2600
2700

2800
2900
30004000

5000
6000

7000
8000
9000

10000
00

12000
13000

14000
15000
16000

17000
18000
19000
20000
21000

22000
23000

24000
25000
26000

27000
28000

29000
30000

In das Gesetzwird eine Bestimmungaufggnommengnachderdie
Kronen

Steuerbeträge in Kronen und Hellern nach unten auf zehn/abgerundet

zumerste nachdem . August1914 ,abervorFür Mietgegenstände ,die /
dem28. Jänner1917vermietetwurden ,ist der Berechnungder Steuerder
bei der ersten Vermietungvereinbarte Mietzins zugrundezulegen .Für
Räumlichkeiten ,die am1 .August1914in Eigenbenützunggestandensind
oder erstmals nach dem28 . Nänner1917vermietet wordensiad oderver - ¬
mietetwerden ,schliesslichfür Mietgegenstände,derenräumlicheAusdeh-¬
nung ,Beschaffenheit oder Ausstattung eine Veränderung erfahren hat ,wird

derMåetwertdurchvergleichsweiseFeststellung(Parifikation )ermittelt
Das Parifikationsverfahren sieht die Anhörung des Steuerpflichtigen ,

eine Frist für Einwendungen und die Beiziehung von Sachverständigen vor
Das Gesetz soll am . Februarin Kraft tteten und also dieWohnbau- ¬

steuer zumFebruarterminwirksamwerden .Zu diesemZeitpunkt wirdalso
auch die gegenwärtige Untermaetenabgabe nicht mehreingehoben .

Die neueGrundsteuer .
Dée Grundsteuer wird auf das Fünfunddreissigfache der gesammten

Grundsteuer des Jahres 1922 erhöht und entsprint damit demAusmass ,wel
ches der niederösterreichische Landtag kürzlich für Land ,Bezirkund
Gemeinde beschlossen hat .Hausgärten werden über Ansuchen für ein Flä - ¬

ras der Grundsteuerfliestchenkausmaßbis 300 m2befreit .DerGesamt
der Gemeinde zu und dient als Entschädigung für jenes Mindestausmas an

HauszinssteuerdasnachdemWiederaufbaugesetzeingehobenwerdenmusgs,
sowie für den Entgangder Bodenwert -undUntermaetenabgabe .

Die Klubobmännernahmendieses Mitteilungen zur Kenntnis und
behielten sich ihre Stellungnahme vor .

KanalräumungsgebührenfürdenMonatJänner .BiszumDezember1922
wurdendie KanelräumungsgebührennachdemNettojahreszinsberechnet .Da
nundieGemeindeWienaufdieHauszinsstenerverzichtet,fällt dieseBe-¬
messungsgrundlagewegundderWienerLandtagmusseinneuesGesetzschaf
fen ,dass eine geeignete Bemessungsgrundlagefür diese Gebührenfessetzt
AussteuertechnischenRücksichtenmussdieseGrundlagejenerderRealbe-¬
steuerungangepasstseinNunwirddieFragederRealbesteuerungnochim
JännerdenWienerPandtagbeschäftigen,dochmussfürdenMonatJänner

Hche exlie Aanalräumungsgebührprovisorischgeregeltwerden. Eswirddaherder
WienerPandtagamFreitageineGesetzesvorlageberaten,nachderfürden
MonatJänner1923für die Räumungder Hauskanäle ,RohrleitungenundSenk-¬
grubendasDoppeltedesFriedensjahreszinseszuentrichten.DasErforder¬
nisfürdieHauskanal-undSenkgrubenräumungnachdemVoranschlagfürda
Jahr 1923beträgt ' 9MilliardenKronen .DaimFriedenderGesantjahres-¬
mietzinsrund360MIllionenKronenbetrug ,soergibtsichfürjedesHau¬

dasFünfundzwanzigfachedesFriedensmietzinsesalsKanalräumungsg

werden .Diese Abrundung ist in der obenstehenden Tabelle bereits

berücksichtigt .
AusdenübrigenBestimmungendes Gesetzesseian nochhervorgehoben:
WennWohnungundGeschäftslokal(Kanzlei,Ordnationszimmerunddergl

räumlichzusammenhängen ,bildeneinerseitsdie Wohnungundanderseits
dasGeschäftslokaljedesfürsicheinSteuerobjekt .

DieSteuerfreiheitkannAnstalten,KörperschafenundUnternehmungen,
fürZwecke,diedasLandWienals gemeinnütziganerkenntundfürRäumlici

keiten ,die ausschliesslich undunmittelbar für solthe Zweckeverwendet
werdenüberAnsuchenzugebilligtwerden.FernerwerdenNeu- ,Um- ,Zu -und
AufbautennachMassgabederBestimmungendesSteuerbegünstigungsgesetzes
vom30. September1921überAnsuchenauchvonderWohnbausteuerbefreit .

ihrNachdemabervoraussichtlichdieLöhnederKanalräumergehilfenrüc
rkendherabsasetztwerdendürften ,wirdnurdasVierundzwanzigfachede
1FriedengealtenMonatszinsesoderdasZweifachedesFriedensjahres
nsesals KanalräumungsgebührvonjederParteieingehoben.NachdemGe-¬
tzentwurfsoll dieseGebührnurfür denMonatJänner1923festgesetzdies

rdenundam25Jänner1923fällig werdenFürObjekte ,bei denenBe
messungsgrundlagenicht gegebenist wirddie Räumungsgebührfürjeden
laufendenMetereinesschliefbarenKanalesodereinerRohrleitungundf
jedenangeschdossenenAbortmitje 2000Kronenfestgesegzt,währendfür
dieRäumungvonSenkgrubensolcherObjektederGemeindedieSelbstkosten
zuersetzensind .
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. 600 800
10 . 000 830
10 . 400 860
10 . 800 900

11 . 200 930
11 . 600 960
12 . 000 1000
12 . 800 1060
13 . 600 1130
14 . 400 1200
15 . 200 1260
16 . 000 1330
16 . 800 1400
17 . 600 1460
18 . 400 1530

19 . 200 1600
20 . 000 1660
20 . 800 1730
21 . 600 1800
22 . 400 1860
23 . 300 1930

24 . 000 2000
29 . 000 2410
34 . 000 2830
39,000 3250

44 . 000 3660
49 . 000 4080
54 . 000 4500
60 . 000 5000
66 . 000 5500

72 . 000 6000
78 . 000 6500
84 . 000 7000
90 . 000 . 7500
98 . 000 8160

106 . 000 8830
114 . 000 9500

122 . 000 10 . 160
130 . 000 10 . 830
138 . 000 11 . 500
148 . 000 12 . 330
158 . 000 13 . 160
168 . 000 14 . 000
178 . 000 14 . 830

188 . 000 15 . 660
198 . 000 16 . 500
348 . 000 29 . 000
498 . 000 41 . 500

698 . 000 58 . 160
898 . 000 74 . 830

17098 . 000 91 500
1,298 . 000 108 . 160
1,498 . 000 124 . 330
1,748 . 000 145 . 660
1,996 . 000 166 . 500

2 ,248 . 000 187 . 330
2,498 . 000 208 . 160
2,748 . 000 229 . 000
2,998 . 000 249 . 830

3 ,248 . 000 270 . 660
3,498 . 000 291 . 500

3,748 . 000 312 . 330
3 ,998 . 000 336 . 160
4 ,298 . 000 358 . 160

4,598 . 000 383 . 160
4,898 . 000 408 . 160
5,198 . 000 433 . 160

5,498 . 000 458 . 160
5,798 . 000 483 . 160
6,098 . 000 508 . 260

6,398 . 000 533 ,160
6 ,698 . 000 558 . 160
6 ,998 . 000 583 . 160



StR.Prof.TandüerbesprichtimSchlusswertzunächstdieRechtsfrage
undverweistaufeineEntscheddungdesbayrischenVerwaltungsgerichts
hefsin München,welcherbereitsimJahre1912ausgesprochenhat ,das
in BayerndieErbauungundInbetriebsetzungvonKrematerien
ehneausdrücklichestaatlicheGenehmigunggestattetsei .DieseAuf-¬
fassungdecktsichvollkemmenmitderunsrigenumsomehrals sieder-¬

selbenRechtslageentspringt.AuchinBayernhabendieGesetzedie
Feuerbestattungwederausdrücklicherlaubtnochverbetenunddennech
hatdaeübersteGerichtin demkatholischenBayerndieseEntscheidung
gefüllt .InunseremFalleist durchdieZusatzunträgedesGR.Skal
dieichskzeptiere ,jederZweifelbeseitigtworden.WasdemHinweis
desGR.KunachskaufdieTschechoslovakeibetrifft ,sesagendieder-¬
tigen Feuerbestattungsgesetzenichtsandersals wasim§ 1 durchden
Hinweisauf die geltendestzatliche Totenbeschauerdnunggleichfalls
enthaltenda dieseTotenbeschauerdnungalle erdenklichenSicherun
gen gewühre .Ihh bedaure ,das die Meinungin dieDiskussion
hineingetragenwurde ,als eb es sich darumhandelnkönnte ,dieeblige-¬
terischeLeichenverbrennungeinzuschmuggeln.WirmaltendieLeichen¬
verbrennungabsolutfüreinefakultavtiveundichbitteSiedieVor-¬
lagemitdenAbänderungsanträgenSkaretsarinehmen.

NachdemnochGR. KunschakeinetatsächlicheBerichtigungvorgsbrac
t wirdieVorlagemitdenAbänderungsanträgenSkaratsgegendie

menderChristlichsozialenangenommen .
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